
BEITRAGSORDNUNG 
- Golfclub Gifhorn e.V. - 

Stand: 12.08.2009 
 
 
 

Jahresbeitrag 
 

1. Ordentliche Mitglieder 890,00 € 
 
2. Jahresmitgliedschaft 
 (incl. 220,00 € Aufnahmegebühr/ Investitionsumlage 
  max. 10 Jahre, danach ordentl. Mitgliedschaft gem. 1.) 1.300,00 € 
 
3. Probemitglieder 

3.1 3-Monats-Mitgliedschaft 200,00 € 
 (einmalige Verlängerung möglich: 

 3 Monate oder Jahresprobemitgliedschaft) 
3.2 Jahresprobemitgliedschaft 650,00 € 
 (nach Ablauf: ordentliche oder Jahresmitgliedschaft) 

 
4. Kinder bis 14 Jahre 70,00 € 
 
5. Jugendliche 15 - 21 Jahre 170,00 € 
 
6. Auszubildende u. Studenten 240,00 € 

bis zum Ende der Ausbildungszeit bis max. vollendeten  
27. Lebensjahr (Nachweis über die Ausbildungs- u.  
Studentenzeit ist unaufgefordert jährl. zu erbringen,  
ansonsten ist der volle Beitrag für ein Einzelmitglied fällig) 

 
7. Passive Mitglieder 

7.1 Erwachsene 240,00 € 
7.2 Kinder u. Jugendliche bis 28 Jahre 53,00 € 

 
8. Fernmitgliedschaft (eigene Mitglieder) 495,00 € 
 ständiger Wohnort weiter als 200 km Entfernung 
 
9. Zweitmitgliedschaft 495,00 € 
 
10. Firmenmitgliedschaft 

10.1 1 - 3 Personen 850,00 € 
10.2 4 - 10 Personen 800,00 € 
10.3 ab 11 Personen 750,00 € 

 
 
Zahlungsbedingungen bei Eintritt: 
 
bis zum 30.06. eines jeden Jahres voller Beitrag 
ab 01.07. bis 31.10. eines jeden Jahres halber Beitrag 
ab 01.11. bis 31.12. eines jeden Jahres kein Beitrag 
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BEITRAGSORDNUNG 
- Golfclub Gifhorn e.V. - 

Stand: 12.08.2009 
 

 
Aufnahmegebühr 

 

1. Ordentliche Mitglieder 
 1.1 Einzelpersonen 1.000,00 € 
 1.2 Ehepaare (auch bei zeitversetztem Eintritt von max. 3 Jahren) 2.000,00 € 
  
2. Jahresmitgliedschaft 100,00 € 
 (im Jahresbeitrag enthalten: 10 % von 1.) 
  
3. Kinder, Jugendliche, Auszubildende u. Studenten bis 28.Lj. 
 Übergang in die Vollmitgliedschaft 

3.1 Jugendliche und in der Ausbildung Befindliche, die länger als 5 Jahre 
Mitglied beim Erreichen der Vollmitgliedschaft waren 0,00 € 

3.2 Mitglied bis 5 Jahre 20 % d. Aufnahmegeb. v. 1. 200,00 € 
3.3 Mitglied bis 4 Jahre 40 % d. Aufnahmegeb. v. 1. 400,00 € 
3.4 Mitglied bis 3 Jahre 60 % d. Aufnahmegeb. v. 1.  600,00 € 
3.5 Mitglied bis 2 Jahre 80 % d. Aufnahmegeb. v. 1.  800,00 € 
3.6 Mitglied bis 1 Jahr 100 % d. Aufnahmegeb. v. 1. 1.000,00 € 

   
4. Firmenmitgliedschaften 

4.1 ab  3  Personen 80 % von 1. p. P. 800,00 € 
4.2 4 - 10 Personen 60 % von 1. p. P. 600,00 € 
4.3 ab 11 Personen 50 % von 1. p. P. 500,00 € 

 
 
 

Investitionsumlage 
 

1. Ordentliche Mitglieder 
 1.1 Einzelpersonen 1.200,00 € 
 1.2 Ehepaare / gesetzl. anerkannte Lebensgem. 2.000,00 € 
  
2. Kinder, Jugendliche, Auszubildende u. Studenten bis 28.Lj.     
 Übergang in die Vollmitgliedschaft 

2.1 Jugendliche und in der Ausbildung Befindliche, die länger als 5 Jahre 
Mitglied beim Erreichen der Vollmitgliedschaft waren 0,00 € 

2.2 Mitglied bis 5 Jahre 20 % d. Investitionsuml. v. 1. 240,00 € 
2.3 Mitglied bis 4 Jahre 40 % d. Investitionsuml. v. 1. 480,00 € 
2.4 Mitglied bis 3 Jahre 60 % d. Investitionsuml. v. 1. 720,00 € 
2.5 Mitglied bis 2 Jahre 80 % d. Investitionsuml. v. 1. 960,00 € 
2.6 Mitglied bis 1 Jahr 100 % d. Investitionsuml. v. 1. 1.200,00 € 

  
3. Jahresmitgliedschaften jährlich   120,00 € 
   
4. Firmenmitgliedschaften p. Firma   2.000,00 € 
   
5. Zweitmitgliedschaft 0,00 € 
 
 

Der Vorstand wird bevollmächtigt, Sonderaktionen für die Werbung neuer Mitglieder durchzuführen. 
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BEITRAGSORDNUNG 
- Golfclub Gifhorn e.V. - 

Stand: 12.08.2009 
 
 

Sonderregelungen 
 
(01) Für ordentliche Mitglieder anderer DGV Clubs, die als ordentliche Mitglieder zum 

Golfclub Gifhorn wechseln wollen gilt folgende Regelung: 
 

Die bezahlten Aufnahmegebühren und evtl. Umlagen des bisherigen Clubs werden auf 
die Aufnahmegebühr und Investitionsumlage des GCG angerechnet. Mindestens sind 
jedoch pro Person 980,- € Aufnahmegebühr fällig. (Ein Nachweis hierüber ist zu 
erbringen) 

 
 
(02) Umstieg von Jahresmitgliedern auf eine ordentliche Mitgliedschaft 
 

Für Jahresmitglieder, die eine ordentliche Mitgliedschaft beantragen reduziert sich die 
beim Umstieg noch zu zahlende Summe aus Aufnahmegebühr und Umlage. Sie 
Reduziert sich in Abhängigkeit von der Dauer, die die jeweilige Person Jahresmitglied 
war, pro Jahr um 10 %. 
Beispiel: Jahresmitglied möchte nach 3 Jahren ordentliches Mitglied werden. Es 
bezahlt  2200,- € - 660,- € = 1540,- € 

 
 
(03) Wiedereintritt in den Club nachdem in einer früheren Periode die 

Aufnahmegebühren und  Umlagen bezahlt wurden. 
 

Ist ein Mitglied aus dem GCG ausgetreten, nachdem er die zu diesem Zeitpunkt gültige 
Umlage und Aufnahme Gebühr voll bezahlt hat und will dieses Exmitglied wieder in den 
GCG eintreten, so sind pro Jahr Nichtmitgliedschaft 240,- € (= ruhende Mitgliedschaft) 
zu bezahlen, jedoch nicht mehr als bei einem Clubwechsel (980,- €) 
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